
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/6/20 86/15/0122
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1988

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §46 Abs1;

Rechtssatz

Bei der Zurechnung von Grundbesitz zum forstwirtschaftlichen Vermögen kommt es weder auf die Intensität der

forstwirtschtlichen Nutzung noch auch auf die Ertragslage des forstwirtschaftlichen Betriebes an (Hinweis E

18.11.1985, 84/15/0014, VwSlg 6046 F/1985).
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